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Beck nochmals die »ausufernden Voraus-
wahllisten« und fordert deren Beschrän-
kung. Den Befähigungsnachweis des Ver-
walters aus Verfahrensergebnissen abzu-
leiten, zieht er in Zweifel. Vorerst müssten
Leistungsmerkmale und Messmethoden
genau definiert werden. »Diese Schwie-
rigkeiten haben dazu geführt, dass bisher
nur ein einziger Anbieter ein sogenann-
tes Rating von Insolvenzverwaltern
anbietet.« Daher plädierte er zum einen
für eine Konzentration der Insolvenzge-
richte und zum anderen für eine Er-
gänzung in § 56 InsO, dass auf der Basis
der Empfehlungen der Uhlenbruck-Kom-
mission Eignungskriterien zu konkretisie-
ren seien. »Diese Kriterien wären etwa
durch Zertifizierungen nachweisbar, wie

sie heute bereits durch mehrere Anbieter
am Markt angeboten werden.«

Der zweite Sachverständige, RA Hans-
Peter Ehlen vom Fachzentrum Schuldner-
beratung Bremen, konzentrierte sich in
seiner Ausführung auf das geplante Ent-
schuldungsverfahren. Er sieht die Ziel-
setzung, das Verfahren flexibler, effektiver,
kostengünstiger und weniger aufwändig
zu gestalten, »nur ansatzweise« erreicht.
Die Aussichtslosigkeitsbescheinigung
dürfe nur auf der Grundlage persönlicher
Beratung und qualifizierter Prüfung erfol-
gen, mahnte er an, weil ansonsten die
Justiz sehr stark belastet werden würde.
Die »allseits gelobten« Schuldnerbera-
tungsstellen würden vom Gesetzesvor-
haben stark betroffen sein, weil dann

deren finanzielle Unterstützung vielerorts
in Frage gestellt sei. Die beabsichtigte
Kostenbeteiligung der Schuldner sei in
Teilen »verfassungsrechtlich bedenklich«.
Und die Figur des vorläufigen Treuhänders
halte er für überflüssig, weil sie das Ver-
fahren ohne erkennbaren Nutzen verteu-
ere und eine unnötige Bürokratisierung
auslöse. Hingegen sollten, so sein Vor-
schlag, im Ermessen des Gerichts Sach-
verständige eingesetzt werden. Aus der
Sicht der wohlfahrtsverbandlich, verbrau-
cherverbandlich, kommunal bzw. anwalt-
lich organisierten Schuldnerberatungen
befürchte man daher in der praktischen
Umsetzung »gravierende Probleme und
Unverträglichkeiten«, resümierte Ehlen
seinen Standpunkt.

Ausschussvorsitzender Dirk Manzewski, SPD (2. v. re.), und Alfred
Hartenbach, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustiz-
ministerium (re.)

Staatssekretär Alfred Hartenbach (sitzend), Marie Luise Graf-
Schlicker, Ministerialdirektorin und Leiterin der Abteilung Rechts-
pflege im BMJ, Dr. Klaus Wimmer, Ministerialrat und Leiter des
Referats Insolvenzrecht (re.)  

Fotos: Reuter 
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Ohne die Praxis zu fragen

Dieser Kritik schloss sich der dritte
Sachverständige, RiAG Frank Frind, an
und führte sie den Bundestagsabgeord-
neten noch deutlicher vor Augen. Beide
Vorhaben, das Entschuldungsverfahren
und GAVI, seien »ohne jede Rückkop-
pelung mit der Praxis« auf der Basis feh-
lender empirischer Erkenntnisse entwi-
ckelt worden. »Als ich das gelesen habe,
war ich fassungslos.« Er sehe bei der
Verbraucherinsolvenz aus Praktikersicht
derzeit »keinen grundlegenden gesetz-
lichen Änderungsbedarf«. Vielmehr könne
der jetzige Verfahrensablauf mit wenigen
Änderungen kostengünstiger und effek-
tiver gestaltet werden. Zur Verdeutlich-
ung hob Frind ein selbst gezeichnetes
Plakat hoch, das für Schmunzeln sorgte.
Als »Witz des Verfahrens« bezeichnete
er den vorläufigen Treuhänder, weil er
»teuer und sinnlos« sei. Außerdem
belegten Praxisbefunde, dass das derzei-
tige Verfahren funktioniere und in 40 bis
50 Prozent der Fälle zu einer Kosten-
deckung führe. Er habe für diese Fest-
stellung 4000 Verfahren natürlicher
Personen untersucht, führte Frind aus,
was eigentlich »die Arbeit des BMJ
gewesen wäre«, das auf empirische Grund-
lagen anscheinend verzichtet habe. Zudem
erwarte er in der Rückforderungsphase
(§ 4 b InsO) Kostendeckung in weiteren
zehn bis 15 Prozent der Verfahren.

Auch mit GAVI ging Frind hart ins
Gericht. »Der Gesetzentwurf regelt, was
nicht geregelt zu werden braucht, wenn
eine qualitätsorientierte Verwalteraus-
wahl und eine Professionalisierung der
Insolvenzgerichte durchgesetzt würden.«
Dagegen regele GAVI nicht, »was zu

regeln gewesen wäre«. Er schlug vor,
den Gesetzentwurf zugunsten »weniger,
aber effektiver Regelungen zur Steigerung
einer qualitätsorientierten Verwalteraus-
wahl ersatzlos zu streichen«. Diese gesetz-
lichen Änderungsvorschläge zur Effizienz-
steigerung im Insolvenzverfahren, die er
im Einklang mit Professor Haarmeyer
vorstellte, konzentrieren sich auf eine
»empirisch messbare Qualitätssteiger-
ung«, denn hinter dem Problem der
Verwalterauswahl stecke die Frage der
Qualitätsmessung, so deren Überlegung.
Zum einen forderten daher beide eine
Neufassung von § 2 Abs. 2 InsO, um eine
Konzentration der Insolvenzgerichte zu
ermöglichen. Zum anderen formulierten
sie Vorschläge, § 56 InsO dahingehend
zu ergänzen, dass bei der Bestellung
eines Unternehmensinsolvenzverwalters
»insbesondere dessen unternehmerische
Fähigkeiten, seine bisherigen Erfolge
sowie der Nachweis des wirtschaftlichen
Umgangs mit dem treuhänderisch ver-
walteten Vermögen zu berücksichtigen«
seien. Zudem solle »auf der Grundlage
objektiver, verifizierbarer und öffentlich
bekannt gemachter Kriterien« die Vor-
auswahlliste auf »den Kreis von bis zu
30 Personen beim jeweiligen Insolvenz-
gericht begrenzt werden«.    

Ganz auf das Entschuldungsverfahren
bezog sich das Statement des nächsten
Sachverständigen, Prof. Dr. Hugo Grote.
Er begrüßte dessen vorgesehene Ände-
rungen im Wesentlichen, denn masselose
Verfahren nicht mehr zu eröffnen, sei
system- und interessengerecht. Den obli-
gatorischen vorläufigen Treuhänder lehnte
er ab, vielmehr solle ihn das Gericht bei
Bedarf anstelle eines Sachverständigen
einsetzen. Die beabsichtigte Kostentra-

gungspflicht des Schuldners halte er für
höchst bedenklich, da vom Existenz-
minimum bedrohte Schuldner faktisch
vom Zugang der Restschuldbefreiung aus-
gegrenzt würden, was letztendlich ver-
fassungsrechtlichen Grundsätzen wider-
spreche. Zudem habe der Gesetzgeber
darauf zu achten, »dass der Begriff der
Bescheinigung der Aussichtslosigkeit nicht
missverstanden wird in dem Sinne, dass
keine ausführliche Recherche der Vermö-
genssituation und sorgfältige Beratung
des Schuldners im Vorfeld erfolgt«. Er
empfahl daher die Klarstellung, dass
»die wichtige und gerichtsentlastende
Tätigkeit, insbesondere der Schuldnerbe-
ratungsstellen, weiterhin erwünscht ist«.
Grote warnte davor, dass das Vorhaben
ansonsten »fatale Auswirkungen auf die
Situation der Schuldnerberatung« und
damit auch auf die Funktion des Ver-
fahrens haben könnte. 

»Return To Sender«

Ein Klagelied stimmte im Anschluss
daran Prof. Dr. Hans Haarmeyer an. Die
vorliegenden Gesetzesentwürfe stellten
bereits die 27. und 28. Änderungsinitia-
tive zur InsO dar. Derzeit liefen neun
Änderungsvorhaben zur InsO gleichzeitig.
Er plädierte dafür, die Initiativen darauf
zu reduzieren, »was wirklich für die
Praxis notwendig ist«. Anfangen mit der
Reduzierung solle man mit den beiden
vorliegenden Entwürfen, schlug er vor,
weil sie der Praxis »außer Mehrarbeit
nichts bringen«. Das geplante Entschul-
dungsverfahren führe zu »massiven büro-
kratischen und personellen Erschwer-
nissen«, zur »erheblichen Schwächung
der Gläubigerrechte« und zu »deutlich

Foto: Reuter 
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leiten, zieht er in Zweifel. Vorerst müssten
Leistungsmerkmale und Messmethoden
genau definiert werden. »Diese Schwie-
rigkeiten haben dazu geführt, dass bisher
nur ein einziger Anbieter ein sogenann-
tes Rating von Insolvenzverwaltern
anbietet.« Daher plädierte er zum einen
für eine Konzentration der Insolvenzge-
richte und zum anderen für eine Er-
gänzung in § 56 InsO, dass auf der Basis
der Empfehlungen der Uhlenbruck-Kom-
mission Eignungskriterien zu konkretisie-
ren seien. »Diese Kriterien wären etwa
durch Zertifizierungen nachweisbar, wie

sie heute bereits durch mehrere Anbieter
am Markt angeboten werden.«

Der zweite Sachverständige, RA Hans-
Peter Ehlen vom Fachzentrum Schuldner-
beratung Bremen, konzentrierte sich in
seiner Ausführung auf das geplante Ent-
schuldungsverfahren. Er sieht die Ziel-
setzung, das Verfahren flexibler, effektiver,
kostengünstiger und weniger aufwändig
zu gestalten, »nur ansatzweise« erreicht.
Die Aussichtslosigkeitsbescheinigung
dürfe nur auf der Grundlage persönlicher
Beratung und qualifizierter Prüfung erfol-
gen, mahnte er an, weil ansonsten die
Justiz sehr stark belastet werden würde.
Die »allseits gelobten« Schuldnerbera-
tungsstellen würden vom Gesetzesvor-
haben stark betroffen sein, weil dann

deren finanzielle Unterstützung vielerorts
in Frage gestellt sei. Die beabsichtigte
Kostenbeteiligung der Schuldner sei in
Teilen »verfassungsrechtlich bedenklich«.
Und die Figur des vorläufigen Treuhänders
halte er für überflüssig, weil sie das Ver-
fahren ohne erkennbaren Nutzen verteu-
ere und eine unnötige Bürokratisierung
auslöse. Hingegen sollten, so sein Vor-
schlag, im Ermessen des Gerichts Sach-
verständige eingesetzt werden. Aus der
Sicht der wohlfahrtsverbandlich, verbrau-
cherverbandlich, kommunal bzw. anwalt-
lich organisierten Schuldnerberatungen
befürchte man daher in der praktischen
Umsetzung »gravierende Probleme und
Unverträglichkeiten«, resümierte Ehlen
seinen Standpunkt.

Ausschussvorsitzender Dirk Manzewski, SPD (2. v. re.), und Alfred
Hartenbach, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustiz-
ministerium (re.)

Staatssekretär Alfred Hartenbach (sitzend), Marie Luise Graf-
Schlicker, Ministerialdirektorin und Leiterin der Abteilung Rechts-
pflege im BMJ, Dr. Klaus Wimmer, Ministerialrat und Leiter des
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Wer kann kaufen?

M&A-Beratung im 

Insolvenzverfahren

Titel

Nichts dem Zufall überlassen: Externe M&A-Berater unterstützen 

den Insolvenzverwalter bei der Suche nach passenden Käufern

Im Gespräch mit VorsRiBGH a.D. Dr. Gero Fisch
er

Wir Bundesrichter sollten nicht im Elfenbeinturm sitzen

Verwalter &
 Kanzleien

Christian Köhler-Ma (Leonhardt Westhelle & Partner)

Report zur Anhörung im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages

Entschuldungsverfahren, GAVI und Verwalterbestellung
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Insolvenzfähigkeit
von Krankenkassen:
Unklare Behandlung
für den Notfall?

Titel
Weshalb das geplante Insolvenzgesetz für Krankenkassen die Funk-
tion und die Chancen des Insolvenzverfahrens völlig missachtet

Verwalter & Kanzleien
Dr. Lucas F. Flöther (Flöther Wissing Rechtsanwälte)

Kongresse & Tagungen
VID-Frühjahrstagung • 4. Mannheimer Insolvenzrechtstag •

4. Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung • 10. Düsseldorfer
Insolvenztage • 4th INSOL Europe ACC Conference St. Petersburg
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MEDIADATEN 2009/2010
Die Insolvenzordnung und die Insolvenzbranche sind ständigen Änderungen unterworfen.
Heute kommt ein neues Gesetz – morgen drängt eine neue Kanzlei, ein neues Unternehmen
auf den hart umkämpften Markt.

Behalten Sie den Überblick.

Um Ihre Chancen im Wettbewerb optimal zu nutzen benötigen Sie zuverlässige Auskünfte über Ihre
eigene Außendarstellung und die Ihrer Mitbewerber.

INDat-Report ist das Magazin, das Insolvenzverwalter, Gerichte, Dienstleistungsunternehmen und das
Kreditgewerbe anspricht. Eine Redaktion erfahrener Journalisten sorgt dafür, dass Sie nichts rund um
das Insolvenzgeschehen verpassen. Unterstützt durch Statistiken zu aktuellen Entwicklungen aus der
Datenbank der WBDat GmbH.

Im INDat-Report werben Unternehmen, Verwalter, Verwerter, Verlage.
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Als »exklusive Runde« bezeichnete der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dirk Manzewski,
der den Vorsitzenden des Rechtsaus-
schusses, Andreas Schmidt (CDU), an
diesem Tag vertrat, die neun Sachver-
ständigen, die zu der Anhörung des
Rechtsausschusses am 9.4.2008 in das
Paul-Löbe-Haus gekommen waren. Die
Experten sollten sich kritisch zu den
beiden Gesetzesvorhaben Verbraucherin-
solvenzverfahren (Entwurf eines Gesetzes
zur Entschuldung mittelloser Personen,
zur Stärkung der Gläubigerrechte sowie
zur Regelung der Insolvenzfestigkeit

von Lizenzen) und Aufsicht im Insol-
venzverfahren (Entwurf eines Gesetzes
zur Verbesserung und Vereinfachung der
Aufsicht in Insolvenzverfahren – GAVI)
äußern sowie zu dem Thema Effizienz-
steigerung in Insolvenzverfahren, das
den Zusatz Verwalterauswahl trug, Rede
und Antwort stehen. Mit der Insolvenz-
festigkeit von Lizenzen und der Stär-
kung der Gläubigerrechte befasste sich
eine zweite Anhörung des Rechtsaus-
schusses am 23.4.2008 (siehe dazu
Seite 7).

Den Auftakt der Statements machte

Dr. Siegfried Beck, Vorsitzender des Ver-
bands der Insolvenzverwalter Deutsch-
lands e.V. (VID), während noch vereinzelt
Bundestagsabgeordnete in den Anhör-
ungssaal kamen. Die Präsenz der Mit-
glieder des Rechtsausschusses und der
drei mitberatenden Ausschüsse war
deutlich geringer als zuletzt bei der
Anhörung zur Insolvenzanfechtung im
September 2006. Dr. Beck schickte vor-
aus, dass sich die »Szene« derzeit in
einem intensiven Diskussionsprozess
befinde, der, wenn man ihn laufen lasse,
so seine Prognose, zu konzertierten

Nicht gespart mit Kritik
Berlin. Hart ins Gericht gingen die neun Sachverständigen mit dem geplanten neuen Entschuldungsverfahren und

der Bundesratsinitiative GAVI. Die Experten, die der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages am 9.4.2008 zu einer

öffentlichen Anhörung eingeladen hatte, empfahlen den Abgeordneten hingegen, bei dem derzeit wohl brisantesten

Thema Verwalterauswahl gesetzgeberisch aktiv zu werden und weniger die beiden Gesetzesvorhaben zu verfolgen.

Text: Peter Reuter

Fotos: Reuter 
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Ergebnissen führen werde. Beim geplan-
ten neuen Entschuldungsverfahren wun-
dere er sich über den Zeitpunkt der
Gesetzesinitiative. »Ab 2008 enden die
ersten Wohlverhaltensperioden nach
dem Einsetzen der Stundungsregelung.
Erst danach kann gesagt werden, wie
hoch unter dem Strich tatsächlich die
Belastung der Justizhaushalte für die
Verfahren ist.« Man gehe davon aus,
dass die Justizkasse beträchtliche
Rückflüsse zu erwarten habe. Repräsen-
tative statistische Erhebungen hierzu
stünden allerdings derzeit nicht zur
Verfügung. In dem Zusammenhang ver-
wies Beck darauf, dass »interessierte
Kreise« seinerzeit auch »grotesk falsche
Zahlen« über Anfechtungsschäden bei
den Finanzämtern und Sozialkassen in
Umlauf gesetzt hätten, die sich später
bei genauer Prüfung als falsch erwiesen

hätten. Die Rückflussquoten haben laut
einer Untersuchung der Universität
Nürnberg-Erlangen die Anfechtungs-
schäden ausgeglichen und sogar zum Teil
in ein Plus verwandelt. Daher empfehle
er, bei der geplanten Änderung im Ent-
schuldungsverfahren das tatsächliche
Zahlenmaterial zuerst abzuwarten, aus-
zuwerten und dann zu überlegen, »ob
die Änderung eines erfolgreichen Systems
wirklich erforderlich ist«.

Dem Gesetzesentwurf GAVI zur Auf-
sicht in Insolvenzverfahren stimmte
Beck prinzipiell zu, wenngleich er in
einzelnen Punkten noch »anpassungs-
bedürftig« sei. Er merkte an, dass die
vorgeschlagenen Regelungen bei profes-
sionellen Verwaltern ohnehin »weitest-
gehend Praxis« seien. Der geforderte
vor-vorläufige Gläubigerausschuss im
Eröffnungsverfahren entspreche bei gro-

ßen und bedeutenden Verfahren heute
bereits vielfach der Realität. Das dritte
Thema, Effizienzsteigerung von Insol-
venzverfahren, kam kurzfristig auf die
Tagesordnung der Anhörung und liegt
keiner aktuellen Gesetzesinitiative zu
Grunde. Ursprünglich enthielt GAVI eini-
ge Vorschläge zu § 56 InsO, die dann,
um Zeit für eine offene Diskussion zu
schaffen, herausgenommen wurden.
Beck richtete zunächst sein Augenmerk
auf die Gerichte, die die Effizienz der
Insolvenzverwaltung maßgeblich über
die Verwalterauswahl mitbestimmten und
deren Qualität unbedingt verbessert wer-
den müsse. Für die Auswahl der Verwalter
könnte eine Berufsordnung Leitfaden
sein, schlug er vor, für die derzeit die
VID-Berufsgrundsätze eine »Platzhalter-
funktion« einnähmen. In der schriftlichen
Ausführung seines Statements kritisiert

Die Sachverständigen (v. li.) RA Dr. Siegfried Beck, Vorsitzender des Verbands Insolvenzverwalter Deutschlands e.V. (VID); RA Hans-Peter
Ehlen, Fachzentrum Schuldnerberatung Bremen; Frank Frind, RiAG Hamburg; Prof. Dr. Hugo Grote, Fachhochschule Koblenz; Prof. Dr. Hans
Haarmeyer, Fachhochschule Koblenz; Prof. Dr. Heribert Hirte, Universität Hamburg (im Gespräch mit MdB Dr. Günter Krings); RA Dr. Oliver
Liersch, Schultze & Braun; Dr. Gerhard Pape, Richter am IX. Zivilsenat des BGH; Prof. Dr. Heinz Vallender, RiAG Köln

Foto: Reuter 
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Der INDat-Report

Die Insolvenzordnung und die Insolvenzbranche sind ständi-
gen Änderungen unterworfen. Heute kommt ein neues Gesetz –
morgen drängt eine neue Kanzlei, ein neues Unternehmen auf
den hart umkämpften Markt. Behalten Sie den Überblick. Um
Ihre Chancen im Wettbewerb optimal zu nutzen benötigen Sie
zuverlässige Auskünfte über Ihre eigene Außendarstellung und
die Ihrer Mitbewerber.

INDat-Report ist das Magazin, das Insolvenzverwalter, Gerichte,
Dienstleistungsunternehmen und das Kreditgewerbe anspricht.
Eine Redaktion erfahrener Journalisten sorgt dafür, dass Sie nichts
rund um das Insolvenzgeschehen verpassen. Unterstützt durch
Statistiken zu aktuellen Entwicklungen aus der Datenbank der
WBDat GmbH. Im INDat-Report werben Unternehmen, Verwalter,
Verwerter, Verlage.
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